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I.

2030

Verwaltungsverordnung 
zur Ausführung des Landesbeamtengesetzes

VwVO d. Innenministeriums – 24 – 1.03.02 – 101/04 – 
u. d. Finanzministeriums – B 1110 – 238.3 – IV A 2 – 

v. 9. 3. 2005

Auf Grund des § 238 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes
wird zur Ausführung dieses Gesetzes vom Innenministe-
rium und vom Finanzministerium bestimmt:

I.

Allgemeines

Bei den nach dem Landesbeamtengesetz zu treffenden
Entscheidungen sind – auch soweit darauf in den nach-
folgenden Verwaltungsvorschriften (VV) nicht besonders
verwiesen wird – die einschlägigen Vorschriften anderer
Gesetze zu beachten. 

VV zu § 2

Das Recht, Beamtinnen und Beamte zu haben, besitzen
nach dem BRRG

1. das Land, die Gemeinden und die Gemeindever-
bände,

2. andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts, die dieses Recht am 1. Sep-
tember 1957 besaßen oder denen es nach diesem
Zeitpunkt durch Gesetz oder Rechtsverordnung
oder durch auf Grund des § 232 genehmigte Sat-
zung verliehen ist.

VV zu § 5

1

Die Berufung von kommunalen Wahlbeamtinnen und
Wahlbeamten in ein Beamtenverhältnis auf Zeit ist in
§§ 195 und 196 geregelt.

2

Daneben ist durch die Verordnung über die Fälle und
Voraussetzungen der Ernennung von Beamten auf Zeit
in den Gemeinden und Gemeindeverbänden (SGV. NRW.
20300) zugelassen worden, dass an Stelle von Beamtin-
nen und Beamten auf Lebenszeit für einzelne Ver-
waltungszweige und Aufgabengebiete Beamtinnen und
Beamte auf Zeit berufen werden.

3

Ein weiterer Fall der Ernennung von Beamtinnen und
Beamten auf Zeit ist in § 25 b geregelt. Spezialgesetz-
liche Regelungen können ebenfalls die Ernennung von
Beamtinnen und Beamten auf Zeit vorsehen.

VV zu § 6

1

Ob die Bewerberin oder der Bewerber die Voraussetzung
des § 6 Abs. 1 Nr. 1 erfüllt, ist anhand der Bewerbungs-
unterlagen zu prüfen. Ein Staatsangehörigkeitsnachweis
ist nur in Zweifelsfällen zu fordern.

2

Sind die den eigenen Staatsangehörigen vorbehaltenen
Bereiche nicht festgelegt, ist im Einzelfall zu entschei-
den, welche bestimmten Bereiche der öffentlichen Ver-
waltung deutschen Staatsangehörigen gemäß Artikel 48
Abs. 4 EG-Vertrag vorbehalten werden.

3

Im Wege einer Ausnahmeentscheidung kann eine Aus-
länderin/ein Ausländer jeder Staatsangehörigkeit Beam-
tin oder Beamter werden. Das gilt für EU-Staatsangehö-

rige auch in den Verwaltungsbereichen, die ihnen grund-
sätzlich nach Absatz 3 nicht offen stehen.

4

Zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 wird auf die Grundsätze für die Prü-
fung der Verfassungstreue von Bewerbern für den öffent-
lichen Dienst (SMBl. NRW. 203020) hingewiesen.

VV zu § 7

1

Vor der Berufung in das Beamtenverhältnis ist zu prü-
fen, ob die Person, deren Einstellung in Aussicht genom-
men ist,

1. gesundheitlich geeignet ist, 

2. in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, 

3. nicht vorbestraft ist und gegen sie kein gerichtliches
Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der
Staatsanwaltschaft anhängig ist.

Personalakten aus früheren Tätigkeiten im öffentlichen
Dienst sind einzusehen. Bei der Einstellung in den Lan-
desdienst ist § 48 LHO zu beachten.

2

Die gesundheitliche Eignung ist durch ein Zeugnis des
Gesundheitsamtes nachzuweisen, das nicht früher als
drei Monate vor dem Zeitpunkt erteilt worden ist, zu
dem es vorgelegt wird. Bei der Berufung in das Beam-
tenverhältnis auf Widerruf für einen Vorbereitungs-
dienst, der auch Voraussetzung für die Ausübung eines
Berufes außerhalb des öffentlichen Dienstes ist, ist der
Nachweis durch ein Zeugnis des Gesundheitsamtes nur
zu fordern, wenn Zweifel über den Gesundheitszu-
stand bestehen; andernfalls genügt eine Erklärung der
Bewerberin oder des Bewerbers über ihren/seinen Ge-
sundheitszustand. Dies gilt auch bei der Berufung ei-
ner früheren Beamtin oder eines früheren Beamten, de-
ren oder dessen Beamtenverhältnis auf Widerruf mit
dem Bestehen der Prüfung geendet hat (§ 35 Abs. 2
Satz 2), in das Beamtenverhältnis auf Probe, wenn die
Berufung innerhalb eines Jahres nach Beendigung des
Beamtenverhältnisses auf Widerruf erfolgt und bei Be-
gründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf das
Zeugnis des Gesundheitsamtes vorgelegen hat. Die
Kosten des Nachweises der gesundheitlichen Eignung
trägt die Dienststelle.

3

Über ihre/seine wirtschaftlichen Verhältnisse ist von der
Bewerberin oder dem Bewerber eine Erklärung zu ver-
langen. Ferner ist eine Erklärung zu verlangen, ob die
Bewerberin oder der Bewerber vorbestraft ist und ob ge-
gen sie oder ihn ein gerichtliches Strafverfahren oder ein
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft anhängig
ist.

4

Zur Prüfung, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor-
bestraft ist, ist sie/er aufzufordern, bei der für sie oder
ihn zuständigen Meldebehörde ein Führungszeugnis zur
Vorlage bei der Einstellungsbehörde zu beantragen. Das
den obersten Landesbehörden nach § 41 Bundeszentral-
registergesetz zustehende Recht, unbeschränkte Aus-
kunft aus dem Zentralregister zu erhalten, bleibt unbe-
rührt.

5

Im Auswahlverfahren nicht berücksichtigte Bewerberin-
nen und Bewerbern werden rechtzeitig vor der endgülti-
gen Stellenbesetzung unterrichtet. Den unberücksichtigt
gebliebenen Bewerberinnen und Bewerbern sind die An-
lagen zum Bewerbungsschreiben unmittelbar nach Be-
endigung der Auswahl zurückzusenden.

6

Im Zusammenhang mit der Berufung der Bürgermeiste-
rin/des Bürgermeisters und der Landrätin /des Landrats
in ein Beamtenverhältnis auf Zeit finden die Nummern 1
bis 4 keine Anwendung.
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VV zu § 8

1.1

Wird eine Ehrenbeamtin oder ein Ehrenbeamter in ein
hauptberufliches Beamtenverhältnis berufen, handelt es
sich um die Begründung eines Beamtenverhältnisses
nach Nummer 1 und nicht um eine Umwandlung in ein
Beamtenverhältnis anderer Art nach Nummer 2 (§ 183
Abs. 1 Nr. 2).

1.2

Keiner Ernennung bedarf es

1. zur Übertragung eines anderen Amtes mit demselben
Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung ohne
Wechsel der Laufbahngruppe,

2. zur Übertragung eines anderen Amtes mit anderem
Endgrundgehalt und derselben Amtsbezeichnung.

Der Beamtin/dem Beamten ist die Übertragung des Am-
tes mit der anderen Amtsbezeichnung oder der anderen
Besoldungsgruppe schriftlich mitzuteilen. Die Übertra-
gung des Amtes und die Einweisung in die Planstelle
werden mit der Mitteilung an die Beamtin/den Beamten
wirksam, wenn nicht in der Mitteilung ein anderer Zeit-
punkt bestimmt ist.

1.3

Auch bei einer Ernennung ist die Einweisung in eine
Planstelle schriftlich mitzuteilen; der Zeitpunkt, zu dem
die Einweisung wirksam werden soll, und die Besol-
dungsgruppe sind unter Beachtung von § 3 Abs. 1 LBesG
anzugeben. Wird das Beamtenverhältnis begründet, so
darf der Zeitpunkt, zu dem die Einweisung in die Plan-
stelle verfügt wird, nicht vor dem Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Ernennung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) liegen.

2.1

Eine Ernennung ist nur wirksam, wenn eine Urkunde
mit dem in VV 2.2 vorgeschriebenen Inhalt ausgehändigt
worden ist. Die Ernennungsurkunde ist eigenhändig zu
vollziehen und mit dem Datum der Ausfertigung zu ver-
sehen. Staatlich verliehene Titel und akademische Grade
sind vor den Namen zu setzen.

Soll die Ernennung erst zu einem Zeitpunkt nach dem
Tage der Aushändigung der Ernennungsurkunde wirk-
sam werden (§ 10 Abs. 3 Satz 1), so ist dieser Zeitpunkt
in der Urkunde hinter dem Wort „wird“ mit den Worten
„mit Wirkung vom …“ anzugeben.

2.2

Für die jeweiligen Maßnahmen müssen folgende Formu-
lierungen in der Urkunde enthalten sein:

2.2.1

bei Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf

„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Widerruf zur/zum ... (Amts- oder Dienstbezeichnung)
ernannt.“

2.2.2

bei Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Probe unter
Begründung dieses Beamtenverhältnisses

„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Probe zur/zum ... (Dienstbezeichnung) ernannt.“

2.2.3

bei Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe aus
einem Beamtenverhältnis anderer Art (z. B. Widerruf-
beamtenverhältnis, Zeitbeamtenverhältnis)

„ ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird die Eigen-
schaft einer Beamtin/eines Beamten auf Probe verlie-
hen.“

2.2.4

bei Übertragung eines Amtes im Beamtenverhältnis auf
Probe aus einem anderen Beamtenverhältnis:

„ ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird unter Fort-
dauer seines Beamtenverhältnisses auf ... für die Dauer

von ... Jahren in das Beamtenverhältnis auf Probe beru-
fen und zum ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) er-
nannt.“

2.2.5

bei Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe aus
einem Beamtenverhältnis anderer Art und gleichzeitiger
Anstellung

„ ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird unter Ver-
leihung der Eigenschaft einer Beamtin/eines Beamten
auf Probe zur/zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“

2.2.6

bei Lebenszeitverbeamtung aus einem Beamtenverhält-
nis auf Probe

„ ... (Amtsbezeichnung) ... wird die Eigenschaft einer Be-
amtin/eines Beamten auf Lebenszeit verliehen.“

2.2.7

bei Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
unter Begründung eines Beamtenverhältnisses (z. B. Pro-
fessorinnen/Professoren, § 83 LVO)

„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit zur/zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“

2.2.8

bei Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
und gleichzeitiger Anstellung

„ ... (Dienstbezeichnung) ... wird unter Verleihung der
Eigenschaft einer Beamtin/eines Beamten auf Lebenszeit
zur/zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“

2.2.9

bei Beförderung

„ ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird zur/zum ...
(Amts- oder Dienstbezeichnung) ernannt.“

2.2.10

bei Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit unter
Begründung des Beamtenverhältnisses

„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Zeit für die Dauer von ... Jahren zur/zum ... (Amtsbe-
zeichnung) ernannt.“

2.2.11

bei Übertragung eines Amtes im Beamtenverhältnis auf
Zeit aus einem anderen Beamtenverhältnis

„ ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird unter Fort-
dauer seines Beamtenverhältnisses auf ... für die Dauer
von ... Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen
und zur/zum ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) er-
nannt.“

2.2.12

bei Berufung in ein Ehrenbeamtenverhältnis

„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis als
Ehrenbeamtin/Ehrenbeamter zur/zum ... (Amtsbezeich-
nung) ernannt.“

2.3

bei der Ernennung von Richterinnen und Richtern (§ 17
DRiG) müssen folgende Formulierungen in der Urkunde
enthalten sein:

2.3.1

bei Berufung in ein Richterverhältnis auf Probe

„ ... wird unter Berufung in das Richterverhältnis
auf Probe zur/zum Richterin/Staatsanwältin/Richter/
Staatsanwalt ernannt.“

2.3.2

bei Berufung in ein Richterverhältnis kraft Auftrags

„ ... wird unter Berufung in das Richterverhältnis kraft
Auftrags zur/zum Richterin/Richter kraft Auftrags er-
nannt.“
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2.3.3

bei Berufung in ein Richterverhältnis auf Lebenszeit

„ ... wird unter Berufung in das Richterverhältnis auf
Lebenszeit zur/zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“

2.3.4

bei Berufung in ein Richterverhältnis auf Zeit 

„ ... wird unter Berufung in das Richterverhältnis auf
Zeit für die Dauer von ... Jahren zur/zum ... (Amtsbe-
zeichnung) ernannt.“

2.3.5

bei der Umwandlung eines Richterverhältnisses in ein
solches anderer Art

„ ... wird die Eigenschaft einer Richterin/eines Richters
auf ... (Art des Richterverhältnisses) verliehen.“

2.3.6

bei der Umwandlung eines Richterverhältnisses in ein
solches anderer Art und gleichzeitiger Verleihung eines
Amtes

„ ... wird unter Verleihung der Eigenschaft einer Richte-
rin/eines Richters auf ... (Art des Richterverhältnisses)
zur/zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“

2.3.7

bei der ersten Verleihung eines Amtes und bei der Verlei-
hung eines anderen Amtes mit anderem Endgrundgehalt
und anderer Amtsbezeichnung sowie bei der Verleihung
eines anderen Amtes mit anderem Endgrundgehalt

„ ... wird zur/zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“

2.3.8

bei der Berufung ehrenamtlicher Richterinnen/Richter,
die als solche aufgrund ihrer besonderen Rechte und
Pflichten berufen werden

„ ... (Berufsbezeichnung, Vor- und Zuname) wird unter
Berufung in das ehrenamtliche Richterverhältnis für die
Zeit vom ... bis zum ... zur/zum ... (Bezeichnung des Eh-
renamtes) ernannt.“

2.3.9

In der Mitteilung an die Richterin oder den Richter über
die Einweisung in die Planstelle (VV 1.3) ist mit Rück-
sicht auf § 27 Abs. 1 DRiG auch das Gericht anzugeben,
bei dem das Richteramt übertragen wird.

Die Übertragung eines weiteren Richteramtes bei einem
anderen Gericht (§ 27 Abs. 2 DRiG) ist der Richterin
oder dem Richter schriftlich mitzuteilen.

2.4

Ein Durchschlag der Urkunde ist zur Personalakte zu
nehmen. Der Tag der Aushändigung ist aktenkundig zu
machen.

3

Ob bei Entlassung, Zurruhesetzung oder Eintritt in den
Ruhestand Urkunden ausgefertigt werden und welchen
Inhalt sie haben sollen, entscheiden die zuständigen oder
ermächtigten Stellen.

VV zu § 8a

Zum Ruhen der Rechte und Pflichten aus dem Beamten-
verhältnis wird auf das Europaabgeordnetengesetz, das
Abgeordnetengesetz des Bundes, das Abgeordneten-
gesetz NRW (SGV. NRW. 1101) und das Landesminister-
gesetz (SGV. NRW. 1102) sowie auf § 60 Abs. 2 hinge-
wiesen.

VV zu § 9

1

Vor Ablauf der Probezeit ist die gesundheitliche Eignung
nur zu prüfen, wenn der Gesundheitszustand dazu Ver-
anlassung gibt.

Vor der Umwandlung eines Beamtenverhältnisses in ein
solches auf Lebenszeit ist die gesundheitliche Eignung
nur zu prüfen, wenn

a) bei Beamtinnen oder Beamten auf Zeit die Prognose
für die gesundheitliche Eignung für ein Lebenszeit-
beamtenverhältnis fehlt oder

b) die Ernennung einer dienstunfähigen Beamtin oder
eines dienstunfähigen Beamten zur Beamtin oder
zum Beamten auf Lebenszeit zu befürchten ist.

Dies gilt insbesondere nach Ablauf einer langjährigen
Beurlaubung (§ 9 Abs. 3).

2

Die Dienstfähigkeit ist durch ein Zeugnis des Gesund-
heitsamtes nachzuweisen. Die Kosten des Nachweises
trägt die Dienststelle.

VV zu § 10

1

In der Landesverwaltung werden Urkunden von den
nach der Verordnung über die Ernennung, Entlassung
und Zurruhesetzung der Beamtinnen/Beamten und
Richterinnen/Richter des Landes Nordrhein-Westfalen
(SGV. NRW. 20300) zuständigen oder ermächtigten Stel-
len vollzogen. 

2

Bei Zuständigkeit der Landesregierung werden Urkun-
den nach § 13 GO LR vollzogen.

Vollziehen nach § 13 Abs. 1 GO LR die Ministerpräsi-
dentin/der Ministerpräsident und ein Mitglied der Lan-
desregierung die Urkunden, unterzeichnen sie

„Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin/Der Ministerpräsident

Die Ministerin/Der Minister

(Name)“

Vollzieht nach § 13 Abs. 2 GO LR die Ministerpräsiden-
tin/der Ministerpräsident die Urkunden, unterzeichnet
sie /er

„Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin/Der Ministerpräsident

(Name)“

Vollzieht nach § 13 Abs. 3 GO LR ein Mitglied der Lan-
desregierung die Urkunde, zeichnet es

„Für die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin/Der Minister

(Name)“

Ist in diesen Fällen die Ministerpräsidentin/der Minis-
terpräsident verhindert, werden die Urkunden von sei-
ner Vertreterin/seinem Vertreter in der Landesregierung
vollzogen

„Die Stellvertreterin/Der Stellvertreter

der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten“

oder

„Für die Ministerpräsidentin/den Ministerpräsidenten

Die Ministerin/Der Minister

(Name)“

Ist in diesen Fällen die zuständige Ministerin/der zu-
ständige Minister verhindert, werden die Urkunden von
der jeweiligen Vertreterin/dem jeweiligen Vertreter in
der Landesregierung vollzogen

„Für die Ministerin/den Minister

Die Ministerin/Der Minister

(Name)“
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3

Bei Zuständigkeit einer obersten Landesbehörde (§ 3
Abs. 1) vollzieht diese die Urkunde

„Im Namen der Landesregierung

Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium

(Name der/des Zeichnungsbefugten)“

4

Bei Zuständigkeit einer Behörde, Einrichtung oder Stel-
le der Landesverwaltung, die einer obersten Landesbe-
hörde untersteht, vollzieht diese die Urkunde

„Im Namen der Landesregierung

Nordrhein-Westfalen

Für das Ministerium

Die Behörde/Die Einrichtung/Die Stelle

(Name der/des Zeichnungsbefugten)“

5

Urkunden werden von der Person unterzeichnet, die
nach der Geschäftsordnung der für die Ernennung
zuständigen Stelle befugt ist. Ist die zeichnungsbefugte
Person verhindert, zeichnet – außer in den Fällen der
VV 2 – die vertretungsberechtigte Person „In Vertre-
tung“.

6

Urkunden sind mit dem Prägesiegel des Landessiegels
(§§ 3, 4 der Verordnung über die Führung des Landes-
wappens – SGV. NRW. 113) zu versehen.

VV zu § 11

1

Auf § 110 wird hingewiesen.

2

Die Mitwirkung einer Aufsichtsbehörde ist gesetzlich
vorgeschrieben, wenn sie in einem Gesetz oder einer
Rechtsverordnung vorgesehen ist.

VV zu § 13

1

Verzögert sich die Rücknahme der Ernennung (§ 13
Abs. 2), so ist zu prüfen, ob der Beamtin oder dem Beam-
ten nach § 63 die Führung ihrer/seiner Dienstgeschäfte
zu verbieten ist.

2

Besteht in Gemeinden oder Gemeindeverbänden die Ge-
fahr, dass die Frist des § 13 Abs. 2 Satz 1 abläuft, ohne
dass bis zu diesem Zeitpunkt die Vertretung zusammen-
tritt, so ist gegebenenfalls eine Dringlichkeitsentschei-
dung nach den Vorschriften der kommunalen Verfas-
sungsgesetze herbeizuführen.

VV zu § 21 a

Auf die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie
89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-
schuldiplome, die mindestens eine dreijährige Berufs-
ausbildung abschließen, für die Laufbahnen der Beam-
tinnen und Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen
(VO-RLEG 89/48 Beamt NW/SGV. NRW. 20301) wird
hingewiesen.

VV zu § 23

1

Die Beendigung der Probezeit soll der Beamtin/dem
Beamten schriftlich mitgeteilt werden, wenn sie/er im
Beamtenverhältnis auf Probe bleibt und kein Amt ver-
liehen erhält.

2

Soll die Probezeit verlängert werden, so sind der Beam-
tin/dem Beamten spätestens bei Ablauf der Probezeit die
Dauer der Verlängerung und die Gründe dafür schrift-
lich mitzuteilen.

3

Die Vorschriften des § 23 finden auf ein Beamtenverhält-
nis auf Probe nach § 25a keine Anwendung.

VV zu § 25

1

Beamtinnen und Beamte können in den Fällen, in de-
nen eine Erprobungszeit abzuleisten ist, nur befördert
werden, wenn sie während der Erprobungszeit durch
ihre Leistungen in der Beförderungsfunktion nachge-
wiesen haben, dass sie den höheren Anforderungen ge-
wachsen sind. Zur Dauer der Erprobungszeiten wird
auf die entsprechenden Laufbahnverordnungen hinge-
wiesen.

2

Die probeweise Übertragung eines höherbewerteten
Dienstpostens im Sinne von § 25 Abs. 3 setzt einen
Funktionswechsel voraus.

3

Zur Feststellung der Eignung für den höherbewerteten
Dienstposten bedarf es keiner förmlichen Beurteilung. 

VV zu § 25a 

1 

Auf die VV 3 zu § 23 wird hingewiesen.

2

Die Entscheidung, ob sich die Beamtin oder der Beamte
bewährt hat, ist in engem zeitlichen Zusammenhang mit
der Beendigung der Erprobungszeit zu treffen.

3

Hat sich die Beamtin oder der Beamte nicht bewährt,
verbleibt sie oder er in dem statusrechtlichen Amt, das
sie oder er vor der Ernennung zur Beamtin oder zum Be-
amten auf Probe im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
innehatte.

4 

Für § 25 Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz  ist auf die erstmalige
Verleihung des Amtes mit leitender Funktion im Beam-
tenverhältnis auf Probe abzustellen.

5

Eine Anrechnung im Sinne von § 25 a Abs. 1 Satz 4 kann
auch am Ende der Erprobungszeit erfolgen.

VV zu § 25 b

1

Die Vergabe eines Amtes mit leitender Funktion im Be-
amtenverhältnis auf Zeit bedarf sowohl bei der ersten
Amtszeit als auch bei der zweiten Amtszeit sowie bei der
endgültigen Übertragung des Amtes nach Ablauf von
zwei Amtszeiten der Ernennung.

2

Soll der Amtsinhaberin/dem Amtsinhaber die Funktion
für eine zweite Amtszeit übertragen werden, so bedarf es
hierfür keiner Ausschreibung. Vor dem Hintergrund von
Artikel 33 Abs. 2 GG sowie § 104 LBG NRW ist jedoch
eine Beurteilung der Amtsinhaberin/des Amtsinhabers
geboten und erforderlich. Es ist ausreichend, die Beur-
teilung auf die Aspekte zu fokussieren, die die für die
herausgehobene Führungsposition erforderlichen Füh-
rungskompetenzen bewerten.  

419



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 24. März 2005

3

Etwa zur Mitte der ersten Amtszeit soll gegenüber der
Amtsinhaberin/dem Amtsinhaber eine Leistungsein-
schätzung, z. B. im Rahmen eines qualifizierten Mitar-
beitergesprächs, abgegeben werden. Eine formularmäßi-
ge Beurteilung ist nicht erforderlich. Die Leistungsein-
schätzung ist zu dokumentieren und zur Personalakte zu
nehmen.

4

Eine Anrechnung im Sinne von § 25 b Abs. 1 Satz 3 kann
auch am Ende der Amtszeit erfolgen.

VV zu § 28

1.1

Für die Versetzung zu einem anderen Dienstherrn im
Landesbereich gilt § 28 Abs. 2, für die Versetzung über
diesen Bereich hinaus das BRRG.

1.2

Der aufnehmende Dienstherr soll vor der Erklärung sei-
nes Einverständnisses auch die gesundheitliche Eignung
der Beamtin oder des Beamten prüfen. Das Einverständ-
nis gegenüber der abgebenden Dienststelle ist schriftlich
zu erklären. Der Dienstherr hat ein Gesundheitszeugnis
zu verlangen, wenn der Gesundheitszustand der Beamtin
oder des Beamten dazu Veranlassung gibt. VV 2 zu § 9
ist anzuwenden.

1.3

Der Beamtin oder dem Beamten ist nach der Verset-
zung unter Hinweis auf die Fortdauer ihres oder seines
Beamtenverhältnisses die neue Amts- oder Dienstbe-
zeichnung und die Besoldungsgruppe schriftlich mit-
zuteilen.

2

Die Versetzung im Bereich desselben Dienstherrn wird
von der abgebenden im Einvernehmen mit der aufneh-
menden Stelle verfügt, wenn nicht bei Beamtinnen und
Beamten des Landes die vorgesetzte Behörde die Verset-
zung vornimmt.

3

Die Verwaltung einer Gemeinde (eines Gemeindeverban-
des) ist eine einheitliche Verwaltung; bei der Verwen-
dung in einer anderen Dienststelle derselben Gemeinde
liegt daher keine Versetzung, sondern eine Umsetzung
vor.

4

§ 28 Absatz 2 Satz 2 findet nur Anwendung bei der Auf-
lösung oder Umbildung von Behörden des Landes. Bei
der Umbildung von Körperschaften bestimmt sich die
Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten nach den
unmittelbar geltenden Vorschriften des BRRG.

5

Auf die unmittelbar geltenden Vorschriften des BRRG
zur beamtenrechtlichen Zuweisung wird hingewiesen.

VV zu § 29

1

Für die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn im
Landesbereich gilt § 29 Abs. 1, für die Abordnung über
diesen Bereich hinaus das BRRG.

2

Die Abordnung zu einer anderen Dienststelle desselben
Dienstherrn wird von der abgebenden im Einvernehmen
mit der aufnehmenden Stelle verfügt, wenn nicht bei Be-
amtinnen und  Beamten des Landes die vorgesetzte Be-
hörde die Abordnung vornimmt.

3

Auf die VV 4 zu § 28 wird hingewiesen.

VV zu § 32

1

Die Entlassung nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 wird mit dem Ab-
lauf des Tages vor dem Tage der Aushändigung der Er-
nennungsurkunde des anderen Dienstherrn wirksam
(vgl. § 10 Abs. 3). Dieser Tag soll von dem aufnehmenden
Dienstherrn mit dem bisherigen Dienstherrn der Beam-
tin oder des Beamten vereinbart werden.

2

Die Fortdauer des Beamtenverhältnisses (§ 32 Abs. 3
Satz 3) kann nur vor dem Wirksamwerden der Entlas-
sung nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 angeordnet werden.

VV zu § 33

Die Beamtin oder der Beamte soll auf die rechtlichen
Folgen der Entlassung (§ 37) hingewiesen werden. Die
Rücknahme des Entlassungsantrags bedarf nicht der
Schriftform; sie ist jedoch zu empfehlen.

VV zu § 34

1

Zur Bewährung in der Probezeit gehört auch die gesund-
heitliche Eignung für das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit.

2

Jede Probebeamtin und jeder Probebeamte hat grund-
sätzlich einen Anspruch auf Ableistung der vollen Pro-
bezeit. Wird eine mangelnde Bewährung, die nicht be-
hebbar erscheint, schon frühzeitig festgestellt, soll die
Entlassung nicht erst zum Ablauf der Probezeit, sondern
zu einem früheren Zeitpunkt verfügt werden. Die Ent-
lassungsverfügung ist unverzüglich, spätestens mit Ab-
lauf der Probezeit zuzustellen. 

3

Beamtinnen oder Beamte auf Probe, die dienstunfähig
werden, müssen entlassen werden, wenn sie nicht nach
§ 49 in den Ruhestand versetzt werden. 

4

Auf die schwerbehindertenrechtlichen und mutter-
schutzrechtlichen Vorschriften wird hingewiesen.

VV zu § 35

Auf VV 4 zu § 34 wird hingewiesen.

VV zu § 42

1.1

Beamtinnen und Beamte, deren erneute Berufung in das
Beamtenverhältnis in Aussicht genommen ist, sind
schriftlich darauf hinzuweisen, dass sie ihren Anspruch
auf Versorgungsbezüge verlieren, wenn und solange sie
schuldhaft der erneuten Berufung in das Beamtenver-
hältnis nicht nachkommen.

1.2

Hat die Beamtin oder der Beamte eine berufliche Tätig-
keit aufgenommen, so ist ihr/ihm eine angemessene Frist
zur Abwicklung ihrer/seiner Geschäfte vor Dienstantritt
zu gewähren.

2

Macht die Beamtin oder der Beamte geltend, dienstun-
fähig zu sein, so erklärt ihre frühere unmittelbare
Dienstvorgesetzte/sein früherer unmittelbarer Dienst-
vorgesetzter nach Einholung ärztlicher Gutachten
(§ 45 Abs. 2 Satz 2), ob sie/er sie/ihn nach pflichtmäßi-
gem Ermessen für dienstunfähig hält. Die Dienstunfä-
higkeit enthebt die Beamtin/den Beamten der Ver-
pflichtung des § 42.
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3

Beamtinnen und Beamte begehen ein Dienstvergehen,
wenn sie einer erneuten Berufung in das Beamtenver-
hältnis schuldhaft nicht nachkommen; versorgungs-
rechtliche Auswirkungen bleiben hiervon unberührt.

4

Mit ihrer oder seiner Zustimmung kann die Beamtin
oder der Beamte auch in einem niedrigeren Amt wieder-
verwendet werden. Für die Wahrung des Besitzstandes
gilt § 13 Abs. 4 BBesG. 

VV zu § 43

1

Mit der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit unter den Voraussetzungen des § 42 Satz 1
und 2 endet der einstweilige Ruhestand. Bei späterem
Eintritt in den Ruhestand erhält die Beamtin oder der
Beamte Versorgung nur aus dem neuen Beamtenverhält-
nis.

2

Der einstweilige Ruhestand endet nicht, wenn die
Voraussetzungen in § 42 Satz 1 und 2 nicht erfüllt
sind. Die Beamtin oder der Beamte behält dann neben
den Dienstbezügen aus der Wiederverwendung den
Versorgungsanspruch aus dem Amt, aus dem sie
oder er in den einstweiligen Ruhestand versetzt wor-
den ist. 

VV zu § 44

1

Beamtinnen und Beamte, die am ersten Tag eines Kalen-
dermonats geboren wurden, erreichen die Altersgrenze
mit Ablauf des letzten Tages des vorhergehenden Mo-
nats.

2

Im Falle des § 44 Absatz 5 soll der Beamtin oder dem
Beamten der Zeitpunkt, von dem an sie oder er als dau-
ernd in den Ruhestand getreten gilt, schriftlich mitge-
teilt werden.

VV zu § 45

1

§ 45 Abs. 1 Satz 2 ist auch in Fällen unterschiedlicher
Krankheiten anwendbar. 

2

Die Möglichkeiten des § 45 Absatz 3 sollen insbesondere
gegenüber lebensjüngeren Beamtinnen und Beamten
ausgeschöpft  werden. Das Gleiche gilt für schwerbehin-
derte Beamtinnen und Beamte, wenn die Dienstunfähig-
keit auf der Behinderung beruht. 

3

Der Dienstherr trägt die Kosten einer angeordneten
ärztlichen Untersuchung oder Beobachtung.

4

Die schwerbehindertenrechtlichen Vorschriften sind zu
beachten.

5

Der Antrag auf Versetzung in den Ruhestand nach § 45
Absatz 2 oder 4 bedarf der Schriftform; er darf nicht an
Bedingungen geknüpft sein.

VV zu § 46

Die begrenzte Dienstfähigkeit ist keine Form der Teil-
zeitbeschäftigung, sondern eine Teildienstfähigkeit. Ihre
Feststellung ist zugleich die Feststellung einer Teil-
dienstunfähigkeit. 

VV zu § 47

1

Die VV 1 bis 4 zu § 45 gelten entsprechend.

2

Die Mitteilung nach § 47 Abs. 1 ist zuzustellen. Sie ist
nicht mit einer Belehrung über einen Rechtsbehelf zu
versehen. Auf die Möglichkeit, Einwendungen zu erhe-
ben, soll jedoch hingewiesen werden.

VV zu § 48

1

Die Behörde ist verpflichtet, wegen Dienstunfähigkeit
in den Ruhestand versetzte Beamtinnen und Beamte
spätestens drei Jahre nach dem Zeitpunkt der Ver-
setzung  in den Ruhestand aufzufordern, sich auf ih-
re Dienstfähigkeit untersuchen zu lassen. Das gilt
nicht, wenn nach den Umständen, insbesondere nach
Art oder Schwere der Erkrankung, mit der Wiederher-
stellung der Dienstfähigkeit nicht zu rechnen ist oder
die Beamtin/der Beamte das 60. Lebensjahr vollendet
hat.

2

Die VV zu §§ 42, 43 und 45 gelten entsprechend.

VV zu § 49

1

Ein Körperschaden infolge eines Dienstunfalles (§ 31
BeamtVG) ist stets eine Beschädigung im Sinne des § 49
Abs. 1. Hinzu kommen gesundheitliche Schäden, die auf
einer von § 31 Abs. 3 BeamtVG nicht erfassten Krank-
heit beruhen, die sich die Beamtin oder der Beamte in
Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen
hat.

2

Unter § 49 Abs. 2 fällt auch eine Dienstunfähigkeit, die
auf einer Wehrdienstbeschädigung beruht.

3

Von einer Versetzung in den Ruhestand nach § 49 Abs. 2
ist in der Regel abzusehen, wenn die Beamtin/der Beam-
te ihre/seine Dienstunfähigkeit durch eigenes grobes
Verschulden herbeigeführt hat. Von ihr soll abgesehen
werden, wenn die Beamtin oder der Beamte nicht er-
werbsunfähig im Sinne des SGB VI ist. Wird die Beam-
tin oder der Beamte im Falle des § 49 Abs. 2 nicht in den
Ruhestand versetzt, so ist sie/er nach § 34 Abs. 1 Nr. 3 zu
entlassen.

4

Die VV 1 bis 4 zu § 45 gelten entsprechend.

VV zu § 50

In Fällen des § 50 Abs. 2 Satz 2 soll als Zeitpunkt des
Beginns des Ruhestandes das Ende eines Kalendermo-
nats festgesetzt werden.

VV zu § 51

1.1

§ 51 Abs. 1 Nr. 1 gilt auch, wenn die Beamtin oder der
Beamte wegen mehrerer vorsätzlich begangener Straf-
taten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr oder
längerer Dauer verurteilt worden ist. 

1.2

Sofern die Beamtin oder der Beamte wegen vorsätzlicher
und fahrlässiger Handlungen zu einer Gesamtfreiheits-
strafe von einem Jahr oder längerer Dauer verurteilt
worden ist, sind für die Berechnung der Zeiten in § 51
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 nur die für die Vorsatztaten
verhängten Einzelstrafen maßgebend. 
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1.3

Die Rechtsfolge des § 51 Abs. 1 Satz 1 tritt auch dann
ein, wenn die Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Be-
währung ausgesetzt wird. Angehörige der Behördenlei-
tung sollen nicht in der Behörde beschäftigt werden.

2

Der oder die Dienstvorgesetzte soll den Verlust der Be-
amtenrechte, die Gründe dafür und den Tag der Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses der Beamtin oder dem
Beamten schriftlich mitteilen.

VV zu § 52

Auf § 74 wird hingewiesen.

VV zu § 53

Ist einer Beamtin oder einem Beamten die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt, so gilt § 54
nur dann entsprechend, wenn auch diese Aberkennung
durch Gnadenerweis rückgängig gemacht worden ist.

VV zu § 60

Auf das Europaabgeordnetengesetz, die Abgeordneten-
gesetze des Bundes und des Landes und auf das Kommu-
nalwahlgesetz wird hingewiesen.

VV zu § 61

1

Auf Art. 80 der Verfassung des Landes NRW und § 38
DRiG wird hingewiesen.

2

Der Diensteid oder das an seine Stelle tretende Gelöbnis
ist unverzüglich nach der Begründung des Beamten-
verhältnisses durch die Behördenleiterin/den Behörden-
leiter, ihrer allgemeinen Stellvertreterin/seinen allgemei-
nen Stellvertreter oder eine/einen von ihr/ihm damit be-
auftragten Beamtin oder Beamten abzunehmen. Das gilt
auch dann, wenn die Beamtin/der Beamte früher bereits
in einem Beamtenverhältnis stand oder wenn sie/er von
einem Dienstherrn, für den das LBG NRW nicht gilt, zu
einem in § 1 genannten Dienstherrn versetzt oder von
ihm übernommen wird.

3

Beamtinnen und Beamte, die Staatsangehörige eines an-
deren EU-Mitgliedstaates sind, haben ebenso wie Deut-
sche den Diensteid bzw. das Gelöbnis zu leisten. Dassel-
be gilt für ausländische Staatsangehörige, für die eine
Ausnahme nach § 6 Abs. 4  zugelassen worden ist.

4

Vor der Leistung des Diensteides/Gelöbnisses ist in an-
gemessener Weise auf dessen Bedeutung hinzuweisen.

5

Über die Ablegung des Diensteides/des Gelöbnisses ist
eine Niederschrift nach folgendem Muster zu fertigen,
die von beiden Beteiligten zu unterzeichnen ist: 

___________    ___________    __________

(Behörde)              (Ort)               (Datum)

Niederschrift über die Ablegung 
eines Diensteides/Dienstgelöbnisses1)

Herr/Frau __________________, geboren am ________ in
_____________ ist vor Ablegen des Diensteides/Dienstge-
löbnisses1) mit dessen Inhalt bekannt gemacht und auf
dessen Bedeutung hingewiesen worden. Die vorgespro-
chene Beteuerungsformel („Ich schwöre/ich gelobe1),

Verfassung und Gesetze zu beachten und meine Amts-
pflichten treu und gewissenhaft zu erfüllen – so wahr
mir Gott helfe“1)) wurde wiederholt.

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben:

..............................................................................

(Vorname, Name der Beamtin/des Beamten)

Dies wird unterschriftlich bescheinigt:

..............................................................................

(Vorname, Name der oder des Dienstvorgesetzten 
bzw. der oder des hiermit Beauftragten)

___________________________________________
1) Nichtzutreffendes ist zu streichen“

Die Niederschrift ist zur Personalakte zu nehmen.

VV zu § 62

1

Die Beamtin/der Beamte darf keine Amtshandlung vor-
nehmen, die ihr/ihm oder einem Angehörigen einen Vor-
teil verschafft.

2

Die Beamtin/der Beamte ist verpflichtet, der/dem
Dienstvorgesetzten die Tatbestände, die ihr/ihm bei
Amtshandlungen Beschränkungen oder Zurückhaltung
auferlegen, zu melden.

VV zu § 63 

Das Verbot der Amtsführung kann aufgehoben werden,
wenn gegen die Beamtin oder den Beamten zwar ein
Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist, aber nicht
zu erwarten ist, dass gegen sie oder ihn die Disziplinar-
klage erhoben wird.

VV zu § 64

Auf die Vorschriften des 15. Abschnitts des StGB sowie
auf die §§ 353 b, 353 d und 355 StGB wird hingewiesen.

VV zu § 65

Für die Versagung der Aussagegenehmigung genügt es
nicht, dass die Aussage dem Wohl einer Gemeinde oder
eines Gemeindeverbandes Nachteile bereiten würde.
Wird durch die Aussage die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben nicht ernstlich gefährdet oder erheblich er-
schwert, so soll die Aussagegenehmigung erteilt werden.

VV zu § 67

1

Soweit die Nebentätigkeitsverordnung die Tätigkeit in
Unternehmen mit überwiegender Beteiligung der öffent-
lichen Hand dem öffentlichen Dienst gleichstellt, steht
auch die Tätigkeit in Tochtergesellschaften, die sich mit-
telbar zu mehr als 50 vom Hundert in öffentlicher Hand
befinden, dem öffentlichen Dienst gleich.

2

Die Übertragung einer vergüteten Nebentätigkeit im öf-
fentlichen Dienst ist, soweit Rechtsvorschriften nichts
anderes bestimmen, ausgeschlossen, wenn die Tätigkeit
ihrer Art nach durch die Geschäftsverteilung der Beam-
tin oder dem Beamten in ihrem/seinem Hauptamt als
weitere dienstliche Aufgabe übertragen oder ihr/ihm für
die Tätigkeit eine angemessene Entlastung im Hauptamt
gewährt werden kann. 

3

Für den Widerruf des Verlangens zur Übernahme einer
Nebentätigkeit auf Grund des § 67 Satz 3 ist Vorausset-
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zung, dass eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen
im Sinne des § 68 Abs. 2 Satz 1 und 2 eingetreten ist.

4

Die für das Verlangen zur Übernahme einer Nebentätig-
keit vorgeschriebene Schriftform (§ 70 Abs. 2 Satz 1) gilt
für den Widerruf des Verlangens entsprechend.

VV zu § 68

1

Gewerbebetrieb im Sinne des § 68 Abs. 1 Nr. 3 ist jeder
Betrieb zur Erzielung dauernder Einnahmen.

2.1

Die Versagung einer Nebentätigkeitsgenehmigung ist
nur durch die konkrete, im Einzelfall begründete Be-
sorgnis der Beeinträchtigung dienstlicher Interessen ge-
rechtfertigt. 

2.2

§ 68 Abs. 2 Satz 3 trifft eine Aussage hinsichtlich des
Umfangs der Nebentätigkeit; die Art der Nebentätigkeit
kann ein Abweichen vom Regelumfang rechtfertigen.

2.3

Bei der Entscheidung über die Versagung der Genehmi-
gung einer Nebentätigkeit nach § 68 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
bis 6 ist der Umfang der Nebentätigkeit ohne Bedeu-
tung.

3

Mit der Genehmigung einer Nebentätigkeit ist die Beam-
tin/der Beamte auf ihre/seine Verpflichtungen gemäß
§ 70 Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen.

4

VV 2 zu § 67 gilt entsprechend. 

5

Die für Entscheidungen über Anträge auf Erteilung der
Genehmigung einer Nebentätigkeit vorgeschriebene
Schriftform (§ 70 Abs. 2 Satz 1) gilt für den Widerruf der
Genehmigung entsprechend.

VV zu § 69

1

Eine Lehrtätigkeit gegen Vergütung ist genehmigungs-
pflichtig, auch wenn sie in Form von Nachhilfeunter-
richt ausgeübt oder als Vortragsreihe bezeichnet wird.

2

Untersuchungen oder Gutachten, die zum amtlichen
Aufgabenkreis der Behörde oder Einrichtung gehören,
sind Bestandteil des Hauptamtes und können daher kei-
ne Nebentätigkeit sein.

3

Für die Untersagung einer Nebentätigkeit nach § 69
Abs. 2 Satz 2 gilt VV 2 und 3 zu § 67 entsprechend.

4

Die Untersagung einer Nebentätigkeit bedarf der
Schriftform.

VV zu § 70

1.1

Nebentätigkeiten, die auf Verlangen (§ 67), Vorschlag
oder Veranlassung der/des Dienstvorgesetzten übernom-
men werden, dürfen auch innerhalb der Arbeitszeit aus-
geübt werden.

1.2

Bei Zulassung einer Ausnahme nach § 70 Abs. 1 Satz 2,
über die die oder der Dienstvorgesetzte nach pflichtge-

mäßem Ermessen entscheidet, darf auf die Nachleistung
der versäumten Arbeitszeit nicht verzichtet werden.

2

Die Auskunft nach § 70 Abs. 4 kann in Einzelfällen aus
besonderem Anlass verlangt werden. Sie steht neben der
allgemeinen Pflicht der Beamtin/des Beamten zur Vor-
lage einer Aufstellung über die Nebeneinnahmen nach
§ 71.

VV zu § 71

1.1

Einer besonderen Aufforderung der oder des Dienstvor-
gesetzten zur Vorlage der Aufstellung über Nebenein-
nahmen bedarf es nicht. Ausnahmen von der Melde-
pflicht lässt das Landesbeamtengesetz nicht zu.

1.2

Die Meldepflicht besteht unabhängig von der Verpflich-
tung, Nebeneinnahmen, die eine Jahreshöchstgrenze
übersteigen, an die zuständige Kasse abzuführen.

2

Zu melden sind die im ablaufenden Rechnungsjahr er-
zielten Bruttoeinnahmen. Die Aufstellung ist von den
Beamtinnen und Beamten des Landes nach einem vom
Innenministerium und Finanzministerium erstellten
Muster (SMBl. NRW. 203022) vorzulegen.

3

Behördenleiterinnen und Behördenleiter legen die Auf-
stellung ihrer/ihrem Dienstvorgesetzten, die Mitglieder
des Vorstandes der Sparkasse der/dem Vorsitzenden des
Verwaltungsrats unaufgefordert vor.

4

Die oder der Dienstvorgesetzte prüft die Zulässigkeit der
Nebentätigkeit und die Erfüllung der Abführungs-
pflicht. Bestehen gegen die Nebentätigkeit oder hin-
sichtlich der Erfüllung der Abführungspflicht Bedenken,
so hat die/der Dienstvorgesetzte das Erforderliche zu
veranlassen. Die Aufstellung ist sodann zu den Personal-
akten zu nehmen.

VV zu § 72

Die für Entscheidungen über Anträge auf Erteilung ei-
ner Genehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 vorgeschriebe-
ne Schriftform (§ 70 Abs. 2 Satz 1) gilt für den Widerruf
der Genehmigung entsprechend.

VV zu § 74

1.1

Die Nebentätigkeit endet in den vom Gesetz bestimmten
Fällen mit der Beendigung des Beamtenverhältnisses
kraft Gesetzes, ohne dass es hierzu einer besonderen
Entscheidung der/des Dienstvorgesetzten bedarf.

1.2

Die oder der Dienstvorgesetzte hat die Beendigung des
Beamtenverhältnisses mit einem Hinweis auf Rechts-
folge des § 74 unverzüglich der Stelle mitzuteilen, bei
der die Beamtin oder der Beamte die Nebentätigkeit
ausübt.

2

§ 74 gilt auch bei der Versetzung in den einstweiligen
Ruhestand.

VV zu § 76 

1

Das Bewusstsein über das grundsätzliche Verbot der
Annahme von Vorteilen, die in Bezug auf das Amt ge-
geben werden, muss geschärft und aufrechterhalten
werden.

423



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 24. März 2005

1.1

Beamtinnen und Beamte müssen jeden Anschein vermei-
den, im Rahmen ihrer Amtsführung für persönliche Vor-
teile empfänglich zu sein. Die Annahme von Belohnun-
gen oder Geschenken ohne ausdrückliche oder allgemei-
ne Zustimmung der/des Dienstvorgesetzten ist ein
Dienstvergehen (§ 83). Sie stellt einen Verstoß gegen eine
der Kernpflichten der Beamtinnen und Beamten dar. Bei
Ruhestandsbeamtinnen und -beamten oder früheren Be-
amtinnen und Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es
nach § 83 Abs. 2 Nr. 3 als Dienstvergehen, wenn sie ge-
gen das Verbot der Annahme von Belohnungen oder Ge-
schenken in Bezug auf ihr früheres Amt verstoßen.

2

Eine Beamtin/ein Beamter macht sich unter bestimmten
Voraussetzungen durch die Annahme von Belohnungen
und Geschenken strafbar.

2.1

Eine Beamtin/ein Beamter, die/der für die (nicht pflicht-
widrige) Dienstausübung einen Vorteil für sich oder ei-
nen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder an-
nimmt, erfüllt den Tatbestand der Vorteilsannahme nach
§ 331 StGB, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe bestraft wird.

2.2

Enthält die Handlung, für die die Beamtin/der Beamte
einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleis-
tung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, eine
Verletzung ihrer/seiner Dienstpflichten, so ist der Tat-
bestand der Bestechlichkeit gegeben, für die § 332
StGB eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren und § 335 StGB in besonders schweren
Fällen eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jah-
ren androht. Da der Versuch mit Strafe bedroht ist,
kann schon die bloße Bereitschaft zu einer pflichtwid-
rigen Diensthandlung strafrechtliche Konsequenzen
nach sich ziehen.

2.3

Der Vornahme einer Diensthandlung steht das Unterlas-
sen der Handlung gleich.

3

Ein Verstoß gegen das Verbot der Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken kann dienst-, disziplinar- und
strafrechtliche Folgen nebeneinander nach sich ziehen.

3.1

Der im Landesdisziplinargesetz (LDG) systemwechsel-
bedingte Wegfall des förmlichen Disziplinarverfahrens
soll nicht zu einer weniger nachhaltigen Ahndung von
Verstößen gegen das Verbot der Annahme von Vorteilen
führen. Im Gegenteil soll das neue Recht durch die Er-
weiterung der behördlichen Entscheidungskompetenzen
sowie die Informationspflicht gegenüber der höheren
dienstvorgesetzten Stelle einen Beitrag zur verbesserten
Korruptionsbekämpfung leisten. Auch nach alter
Rechtslage war bei Verstößen gegen das Verbot der An-
nahme von Belohnungen und Geschenken das Verfahren
vor den Disziplinargerichten immer erst dann einzulei-
ten, wenn die Disziplinarbefugnisse der dienstvorgesetz-
ten Stelle nicht ausreichten, um dem dienstlichen Fehl-
verhalten der Beamtin oder des Beamten in angemesse-
ner Art und Weise zu begegnen. Die Einstufung des
Dienstvergehens bestimmt sich auch im Falle der An-
nahme von Belohnungen und Geschenken wegen der
Bandbreite der möglichen Handlungsformen nach den
Umständen des Einzelfalls. 

3.2

Die disziplinarischen Mittel des Landesdisziplinargeset-
zes sind mit Nachdruck anzuwenden. Gemäß § 17 Abs. 1
LDG ist ein Disziplinarverfahren von Amts wegen durch
die dienstvorgesetzte Stelle einzuleiten, wenn zureichen-
de tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Ver-
dacht eines Dienstvergehens rechtfertigen. Gleichzeitig
ist die höhere dienstvorgesetzte Stelle hierüber unver-
züglich zu unterrichten. 

3.3

Wird eine Beamtin/ein Beamter wegen Vorteilsannahme
oder Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von einem
Jahr oder mehr verurteilt, so endet das Beamtenverhält-
nis kraft Gesetzes mit der Rechtskraft des Urteils (§ 51
Abs. 1). Ist die Beamtin/der Beamte nach Begehung der
Tat in den Ruhestand getreten, so verliert sie/er mit der
Rechtskraft der Entscheidung ihre/seine Rechte als Ru-
hestandsbeamtin oder Ruhestandsbeamter (§ 59 Abs. 1
Nr. 1 BeamtVG). 

3.4

Wird eine geringere Strafe verhängt, so wird das bis da-
hin nach den Vorschriften des Landesdisziplinargesetzes
ausgesetzte Disziplinarverfahren unverzüglich fortge-
führt. Angesichts der Bedeutung des in Rede stehenden
Dienstvergehens ist im Einzelfall genau zu prüfen, ob
bei Zugrundelegung der Rechtsprechung die behördli-
chen Maßnahmen ausreichen oder ob die Erhebung der
Disziplinarklage geboten ist.

3.4.1

Hat die Beamtin/der Beamte bares Geld angenommen,
so ist ohne Rücksicht auf die strafrechtliche Qualifi-
kation eines solchen Verhaltens in der Regel die Er-
hebung der Disziplinarklage angezeigt, bei der die
Beamtin/der Beamte mit der Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis, die Ruhestandsbeamtin/der Ruhe-
standbeamte mit der Aberkennung des Ruhegehalts
rechnen muss. Ausnahmsweise kann nach Abwägung
der Umstände des Einzelfalls eine Kürzung der Dienst-
bezüge oder eine Kürzung des Ruhegehalts ausrei-
chend sein.

3.4.2

Sofern eine Fallkonstellation vorliegt, in der die Diszip-
linargerichte in der Vergangenheit auf Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis, Aberkennung des Ruhegehalts
oder Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit ge-
ringerem Endgrundgehalt erkannt haben, ist stets Dis-
ziplinarklage zu erheben.

3.4.3

Die Möglichkeiten des § 14 Abs. 1 Nr. 2 LDG sind zu be-
achten. 

3.5

Neben der Verhängung einer Freiheits- oder Geldstrafe
sind weitere Rechtsfolgen gesetzlich vorgesehen. So
geht das Eigentum an dem aus der rechtswidrigen
Tat Erlangten auf den Staat über (Verfall, §§ 73 ff.
StGB).

3.6

Die Beamtin/der Beamte haftet für den durch ihre/seine
rechtswidrige und schuldhafte Tat entstandenen Scha-
den (§ 84).

4

Belohnungen und Geschenke sind alle Zuwendungen
wirtschaftlicher oder nichtwirtschaftlicher Art, die vom
Geber oder in seinem Auftrag von dritten Personen der
Beamtin/dem Beamten unmittelbar oder mittelbar zuge-
wendet werden, ohne dass die Beamtin/der Beamte einen
Rechtsanspruch hierauf hat (Vorteil).

4.1

Ein Vorteil kann liegen in

– der Zahlung von Geld,

– der Überlassung von Gutscheinen (z. B. Telefon- oder
Eintrittskarten) oder von Gegenständen (z. B. Fahr-
zeuge, Baumaschinen) zum privaten Gebrauch oder
Verbrauch,

– besonderen Vergünstigungen bei Privatgeschäften
(z. B. zinslose oder zinsgünstige Darlehen, verbilligter
Einkauf),

– der Zahlung unverhältnismäßig hoher Vergütungen
für – auch genehmigte – private Nebentätigkeiten
(z. B. Vorträge, Gutachten),
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– der Überlassung von Fahrkarten oder Flugtickets,
der Mitnahme auf Reisen,

– Bewirtungen,

– der Gewährung von Unterkunft,

– erbrechtlichen Begünstigungen (z. B. Zuwendung
eines Vermächtnis oder Einsetzung als Erbe),

– sonstigen Zuwendungen jeder Art.

Auf den Wert der Belohnung oder des Geschenkes
kommt es grundsätzlich nicht an.

4.2

Für die Anwendbarkeit des § 76 ist es ohne Bedeutung,
ob der Vorteil der Beamtin/dem Beamten unmittelbar
oder – z. B. bei Zuwendungen an Angehörige – nur mit-
telbar zugute kommt. Die Weitergabe von Vorteilen an
Dritte, z. B. Verwandte, Bekannte, andere Bedienstete
oder soziale Einrichtungen, „rechtfertigt“ nicht deren
Annahme; auch in diesen Fällen ist die Zustimmung der/
des Dienstvorgesetzten erforderlich.

5

„In Bezug auf das Amt“ ist ein Vorteil immer dann ge-
währt, wenn die zuwendende Person sich davon leiten
lässt, dass die Beamtin/der Beamte ein bestimmtes Amt
bekleidet oder bekleidet hat. Ein Bezug zu einer be-
stimmten Amtshandlung ist nicht erforderlich. „Zum
Amt“ gehören neben dem Hauptamt auch jedes Neben-
amt und jede sonstige auf Verlangen, Vorschlag oder Ver-
anlassung der/des Dienstvorgesetzten ausgeübte Neben-
tätigkeit. In Bezug auf das Amt gewährt kann auch eine
Zuwendung sein, die die Beamtin/der Beamte durch eine
im Zusammenhang mit ihren/seinen dienstlichen Aufga-
ben stehende Nebentätigkeit erhält.

5.1

Der Tatbestand aus VV 5 ist auch erfüllt, wenn einer Ru-
hestandsbeamtin/einem Ruhestandsbeamten oder einer
entlassenen Beamtin/einem entlassenen Beamten für ihr/
sein Handeln oder Unterlassen als frühere Beamtin/
früherer Beamter ein Vorteil gewährt wird.

5.2

Vorteile, die ausschließlich mit Rücksicht auf Beziehun-
gen innerhalb der privaten Sphäre der Beamtin oder des
Beamten gewährt werden, sind nicht „in Bezug auf das
Amt“ gewährt. Derartige Beziehungen dürfen aber nicht
mit Erwartungen in Bezug auf die dienstliche Tätigkeit
der Beamtin oder des Beamten verknüpft sein. Erkennt
die Beamtin/der Beamte, dass an den persönlichen Ver-
kehr derartige Erwartungen geknüpft werden, darf
sie/er weitere Vorteile nicht mehr annehmen. Die unter
VV 6.1 dargestellte Verpflichtung, die Dienstvorge-
setzte/den Dienstvorgesetzten von versuchten Einfluss-
nahmen auf die Amtsführung zu unterrichten, gilt auch
hier.

6

Die Beamtin/der Beamte darf eine Zuwendung aus-
nahmsweise annehmen, wenn die vorherige Zustimmung
der/des Dienstvorgesetzten vorliegt oder wenn die Zu-
wendung nach VV 8 als stillschweigend genehmigt anzu-
sehen ist. Bei der Beantragung der Zustimmung hat die
Beamtin/der Beamte die für die Entscheidung maßgebli-
chen Umstände vollständig mitzuteilen.

6.1

Wenn die Zustimmung nicht rechtzeitig herbeigeführt
werden kann, darf die Beamtin/der Beamte die Zuwen-
dung ausnahmsweise vorläufig annehmen, wenn sie/er
von deren nachträglicher Erteilung ausgehen darf. In
diesem Fall muss sie/er aber unverzüglich um nachträg-
liche Zustimmung nachsuchen. Hat die Beamtin/der Be-
amte Zweifel, ob die Annahme eines Vorteils unter § 76
fällt oder stillschweigend genehmigt ist, so hat sie/er die
Genehmigung zu beantragen. Darüber hinaus ist sie/er
verpflichtet, über jeden Versuch, ihre/seine Amtsführung
durch das Angebot von Geschenken oder Belohnungen
zu beeinflussen, ihren/seinen Dienstvorgesetzten zu un-
terrichten.

7

Die Zustimmung zur Annahme eines Vorteils darf nur
erteilt werden, wenn nach Lage des Falles nicht zu be-
sorgen ist, dass die Annahme die objektive Amtsführung
der Beamtin oder des Beamten beeinträchtigt oder bei
dritten Personen, die von der Zuwendung Kenntnis er-
langen, den Eindruck ihrer/seiner Befangenheit entste-
hen lassen könnte.

7.1

Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn mit der
Zuwendung von Seiten der zuwendenden Person er-
kennbar eine Beeinflussung des dienstlichen Handelns
(VV 5) beabsichtigt ist oder in dieser Hinsicht Zweifel
bestehen.

7.2

Die Zustimmung kann mit der Auflage erteilt werden,
die Zuwendung an eine soziale Einrichtung, an den
Dienstherrn oder eine sonstige Körperschaft, Anstalt
oder Stiftung des öffentlichen Rechts weiterzugeben; in
der Regel wird es zweckmäßig sein, die zuwendende
Person von der Weitergabe der Zuwendung zu unter-
richten.

7.3

Die Zustimmung ist schriftlich zu erteilen, wenn es sich
um Vorteile von nicht nur geringem Wert (VV 8) handelt.

7.4

Die Zustimmung der/des Dienstvorgesetzten zur
Annahme eines Vorteils schließt jedoch die Rechts-
widrigkeit und damit die Strafbarkeit nicht aus, wenn
der Vorteil von der Beamtin/vom Beamten gefor-
dert worden ist oder die Gegenleistung für eine ver-
gangene oder künftige pflichtwidrige Amtshandlung
darstellt.

8

Die Annahme von nach allgemeiner Auffassung nicht zu
beanstandenden geringwertigen Aufmerksamkeiten
(z. B. Massenwerbeartikel wie Kugelschreiber, Kalender,
Schreibblocks) sowie von Geschenken aus dem Mitarbei-
terkreis der Beamtin/des Beamten (z. B. aus Anlass eines
Geburtstages oder Dienstjubiläums) im herkömmlichen
Umfang kann allgemein als stillschweigend genehmigt
angesehen werden.

8.1

Als stillschweigend genehmigt angesehen werden kann
auch eine übliche und angemessene Bewirtung bei allge-
meinen Veranstaltungen, an denen die Beamtin oder der
Beamte im Rahmen ihres/seines Amtes, in dienstlichem
Auftrag oder mit Rücksicht auf die ihr/ihm durch das
Amt auferlegten gesellschaftlichen Verpflichtungen teil-
nimmt, z. B. Einführung und Verabschiedung von Amts-
personen, offizielle Empfänge, gesellschaftliche Veran-
staltungen, die der Pflege dienstlicher Interessen dienen,
Jubiläen, Grundsteinlegungen, Richtfeste, Einweihun-
gen, Eröffnungen von Ausstellungen, Betriebsbesichti-
gungen sowie Sitzungen von Organen wirtschaftlicher
Unternehmungen, an denen die öffentliche Hand betei-
ligt ist.

8.2

Als stillschweigend genehmigt kann auch die Teilnahme
an Bewirtungen aus Anlass oder bei Gelegenheit dienst-
licher Handlungen, Besprechungen, Besichtigungen oder
dergleichen angesehen werden, wenn die Bewirtungen
üblich und angemessen sind und wenn sie ihren Grund
in den Regeln des Verkehrs und der Höflichkeit haben,
denen sich auch eine Beamtin/ein Beamter nicht entzie-
hen kann, ohne gegen gesellschaftliche Formen zu ver-
stoßen.

8.3

Die Annahme von Vorteilen, die die Durchführung eines
Dienstgeschäftes erleichtern oder beschleunigen (z. B.
die Abholung einer Beamtin/eines Beamten mit einem
Kraftfahrzeug vom Bahnhof) gelten als stillschweigend
genehmigt.
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8.4

Stillschweigende Genehmigungen entbinden nicht von
Angaben nach reisekostenrechtlichen Vorschriften.

9

Bei der Annahme von Einladungen ist äußerste Zurück-
haltung zu üben; es ist schon der Anschein zu vermeiden,
dass dienstliche Interessen beeinträchtigt werden.

9.1

Die gesellschaftliche Vertretung einer Behörde be-
schränkt sich auf die Behördenleitung und die von ihr
beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

10

Die oder der Dienstvorgesetzte kann sich bei Verletzung
ihrer/seiner Pflichten eines Dienstvergehens schuldig
und nach § 357 StGB strafbar machen. Auf die Pflicht
nach § 17 Abs. 1 LDG, bei zureichenden tatsächlichen
Anhaltspunkten für einen Verstoß gegen das Verbot der
Annahme von Belohnungen und Geschenken ein Diszip-
linarverfahren unter Beachtung der übrigen Vorausset-
zungen des Landesdisziplinargesetzes einzuleiten, wird
ausdrücklich hingewiesen.

VV zu § 78 a

Die Anordnung oder Genehmigung von Mehrarbeit be-
darf der Schriftform.

VV zu § 78 b

1

Die Arbeitszeit kann auch auf bestimmte Wochenstun-
denzahlen oder einen prozentualen Anteil der wöchentli-
chen Arbeitszeit beschränkt werden. Sie muss nicht auf
alle Arbeitstage einer Woche gleichmäßig verteilt wer-
den; die Verteilung kann mit Beschränkung auf eine Wo-
che vorgenommen werden.

2

Das Sabbatjahr ist ein als Block konzipiertes Teilzeitmo-
dell. Es besteht aus einer Arbeitsphase und einer sich
anschließenden Freistellungsphase. Die Freistellungs-
phase ist keine Form des Urlaubs, sondern eine besonde-
re Form der Teilzeitbeschäftigung.

3 

Auf die durch Runderlass des Innenministeriums und
des Finanzministeriums veröffentlichten Hinweise zu
Teilzeit und Beurlaubung (SMBl. NRW. 203033) wird
hingewiesen.

VV zu § 78 e

1

Die Entscheidung über einen Antrag auf Urlaub liegt im
pflichtgemäßen Ermessen der/des Dienstvorgesetzten. Ein
Rechtsanspruch auf Urlaub nach § 78 e besteht nicht.

2

Auf die durch Runderlass des Innenministeriums und
des Finanzministeriums veröffentlichten Hinweise zu
Teilzeit und Beurlaubung (SMBl. NRW. 203033) wird
hingewiesen.

VV zu § 78 f

Auf die durch Runderlass des Innenministeriums und
des Finanzministeriums veröffentlichten Hinweise zu
Teilzeit und Beurlaubung (SMBl. NRW. 203033) wird
hingewiesen.

VV zu § 79

1

Die Beamtin/der Beamte hat ihr/sein Fernbleiben vom
Dienst wegen Krankheit unverzüglich anzuzeigen. Bleibt
die Beamtin/der Beamte dem Dienst länger als drei Tage

fern, so hat sie/er eine ärztliche Bescheinigung über die
voraussichtliche Dauer der Erkrankung vorzulegen. Bei
längerer Krankheit kann die/der Dienstvorgesetzte auch
wiederholt die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung
verlangen. Die Beamtin/der Beamte ist verpflichtet, sich
auf Anordnung ihrer/ihres/seiner/seines Dienstvorge-
setzten von einer beamteten Ärztin/einem beamteten
Arzt untersuchen zu lassen. Die Kosten dieser Untersu-
chung trägt der Dienstherr.

2

Ein auf einer behördlich oder gerichtlich angeordneten
Freiheitsentziehung beruhendes Fernbleiben vom Dienst
ist kein schuldhaftes Fernbleiben im Sinne des § 79
Abs. 2.

VV zu § 82

Auf die Anordnung der Landesregierung über den Erlass
von Bestimmungen über die Dienstkleidung der Beam-
tinnen und Beamten (SGV. NRW. 20302) wird hingewie-
sen.

VV zu § 84

1

Haftung nach § 84 Abs. 1

1.1

Vor der Geltendmachung des Haftungsanspruchs ist die
Beamtin oder der Beamte zu hören. Ihr/Ihm soll auf Ver-
langen Gelegenheit gegeben werden, die Verwaltungs-
vorgänge einzusehen.

1.2

Der Haftungsbetrag ist durch begründeten und mit
Rechtsmittelbelehrung versehenen Verwaltungsakt

a) festzustellen, wenn er im Wege der Aufrechnung ein-
gezogen werden soll; die Aufrechnung soll erst nach
Unanfechtbarkeit des feststellenden Verwaltungs-
aktes erklärt werden.

b) von der Beamtin oder dem Beamten anzufordern
(Heranziehungsbescheid, Leistungsbescheid), wenn
der Haftungsbetrag im Verhältnis zu den Dienst-
bezügen sehr hoch ist oder wenn eine Aufrechnung
nicht möglich oder mit Rücksicht auf die sozialen
Verhältnisse der Beamtin oder des Beamten nicht an-
gezeigt ist.

1.3

Der Haftungsbetrag soll eingeklagt werden, wenn eine
gerichtliche Klärung wegen der Schwierigkeiten der
Sach- oder Rechtslage ohnehin zu erwarten ist.

2

Rückgriff nach § 84 Abs. 2

2.1

Werden Schadensersatzansprüche wegen angeblicher
Amtspflichtverletzung einer Beamtin/eines Beamten
geltend gemacht, ist ihr/ihm Gelegenheit zu geben, sich
zu äußern, wenn ihre/seine Ersatzpflicht nicht von vorn-
herein offensichtlich ausscheidet. Auch wenn sie/er
ihre/seine Ersatzpflicht verneint, ist sie/er über das wei-
tere Verfahren, soweit tunlich, auf dem Laufenden zu
halten. Wird Klage erhoben, so ist zur Wahrung der
Rückgriffsbelange zu prüfen, ob Streitverkündung an
die Beamtin/den Beamten erforderlich ist.

2.2

Sind die Voraussetzungen des Rückgriffs gegeben, so ist
die Beamtin/der Beamte zur Zahlung des Rückgriffsbe-
trages aufzufordern. Die Gründe sollen angegeben wer-
den. Verneint die Beamtin/der Beamte ihre/seine Ersatz-
pflicht, so soll sie/er im Wege der Aufrechnung herange-
zogen werden, wenn nicht Klage geboten ist. Klage soll
erhoben werden, wenn eine gerichtliche Klärung wegen
der Schwierigkeiten der Sach- oder Rechtslage ohnehin
zu erwarten ist.
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3.1

Wenn die Geltendmachung der an sich begründeten
Schadensersatzforderungen nach Lage des Einzelfalles
für die Beamtin/den Beamten eine besondere Härte be-
deuten würden, können die Ansprüche nach den Vor-
schriften der Landeshaushaltsordnung bzw. der Gemein-
dehaushaltsverordnung erlassen werden. Auf § 98 wird
hingewiesen.

VV zu § 85 a

1

Bei der Entscheidung über einen Antrag nach § 85 a
Abs. 1 ist das persönliche und familiäre Interesse der Be-
amtin/des Beamten mit den dienstlichen Interessen ab-
zuwägen, wobei unter anderem personalwirtschaftliche
und verwaltungsorganisatorische Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen sind; auf die §§ 13 und 14 LGG wird hin-
gewiesen. 

2

Auf VV 1 zu § 78 b wird hingewiesen.

3

Auf die durch Runderlass des Innenministeriums und
des Finanzministeriums veröffentlichten Hinweise zu
Teilzeit und Beurlaubung (SMBl. NRW. 203033) wird
hingewiesen.

VV zu § 91

1.1

Die für den Ersatz von Sachschäden bei Dienstunfällen
maßgebenden Verwaltungsvorschriften zum BeamtVG
sind zu beachten.

1.2

Zum Dienst gehören auch Dienstreisen, Dienstgänge
und die dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort so-
wie Fahrten, die nach den einschlägigen Vorschriften
entschädigt werden. Dagegen gehören nicht zum
Dienst das Zurücklegen des mit dem Dienst zusam-
menhängenden Weges nach und von der Dienststelle
(§ 91 Abs. 1 Satz 2) sowie die Teilnahme an Gemein-
schaftsveranstaltungen.

2

Ersatz kann ferner gewährt werden, wenn der Schaden
in Ausübung oder infolge der Tätigkeit als Mitglied des
Landespersonalausschusses, als Beamtenbeisitzerin/Be-
amtenbeisitzer einer Kammer oder eines Senats für Dis-
ziplinarsachen oder als Gleichstellungsbeauftragte nach
dem LGG eingetreten ist; Satz 2 der VV 1.2 gilt entspre-
chend.

VV zu § 92

1

Auf die Vorbemerkung 1 zu den Besoldungsordnungen A
und B (Anlage I zum BBesG) sowie auf die Anordnung
der Landesregierung über die Festsetzung von Amtsbe-
zeichnungen (SGV. NRW. 20303) wird hingewiesen.

2.1

Auf die VV 1.3 zu § 28 wird hingewiesen.

2.2

Ändert sich die Amtsbezeichnung des bisherigen Amtes,
ohne dass der Beamtin/dem Beamten ein anderes Amt
übertragen wird, so ist ihr/ihm die neue Amtsbezeich-
nung schriftlich mitzuteilen.

3

Die Erlaubnis nach § 92 Abs. 4 soll nur erteilt werden,
wenn die entlassene Beamtin/der entlassene Beamte eine
langjährige Beamtendienstzeit zurückgelegt und sich
während dieser Zeit einwandfrei geführt hat; im Übrigen
steht die Erlaubnis im Ermessen der/des Dienstvorge-

setzten. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte können ei-
ne solche Erlaubnis nicht erhalten.

VV zu § 99

1.1

Die Schadensersatzfrage ist alsbald nach einem Dienst-
unfall oder einer sonstigen Beschädigung, die eine Be-
amtin/ein Beamter durch Dritte erlitten hat, zu klären.
Es ist dafür zu sorgen, dass die Forderungen nicht ver-
jähren. Die Verjährung der auf den Dienstherrn über-
gegangenen Schadensersatzansprüche wird durch eine
eigene Klage der/des Verletzten gegen den Schädiger
nicht gehemmt.

1.2

Der Anspruch gegen den Schädiger geht regelmäßig auf
Ersatz der Bruttobezüge.

2

Der Übergang des Schadensersatzanspruchs auf den
Dienstherrn darf sich nicht zum Nachteil der Beam-
tin/des Beamten oder der Hinterbliebenen auswirken. 

3

Zu den Leistungen im Sinne des § 99 Satz 1 gehören die
Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwen-
dung, das Heilverfahren sowie das Sterbegeld und der
Unfallausgleich als Unfallfürsorgeleistungen nach den
Vorschriften des BeamtVG.

VV zu § 101

1

Urlaub kann nur für volle Tage erteilt und genommen
werden. Eine Geldabfindung anstelle des Erholungsur-
laubs ist nicht zulässig.

2

Das kommunale Mandat wird ehrenamtlich neben dem
Beruf ausgeübt. Der Urlaubsanspruch zur Ausübung ei-
nes kommunalen Mandats im Sinne von § 101 Abs. 4
richtet sich insoweit auf die Befreiung von einer zeitlich
festgelegten Dienstleistungspflicht der Beamtin/des Be-
amten, die mit einer zeitlich festgelegten Mandatstätig-
keit zusammentrifft, so dass die Beamtin/der Beamte oh-
ne Urlaub an der Mandatstätigkeit unmittelbar gehin-
dert wäre. Dagegen ist es nicht Ziel der Vorschrift, bei
Beamtinnen und Beamten den Zeit- und Arbeitsaufwand
als Mitglied kommunaler Gremien ganz oder teilweise
durch Verringerung der Dienstleistungspflicht auszu-
gleichen.

3 

Aus dem Dienstverhältnis der Beamtin/des Beamten
folgt die Verpflichtung, die Mandatstätigkeit nach Mög-
lichkeit so einzurichten, dass sie dienstliche Belange
nicht mehr als notwendig beeinträchtigt. 

VV zu § 102

1

Inhalt der Personalakte

1.1

Die Personalakte ist eine Sammlung von Unterlagen
über die dienstlichen und persönlichen Verhältnisse der
Beamtin/des Beamten, soweit sie die Rechtstellung oder
die dienstliche Verwendung betreffen oder im Zusam-
menhang mit den Rechten und Pflichten aus dem Beam-
tenverhältnis stehen. Andere Unterlagen sind in die Per-
sonalakte nicht aufzunehmen. Zur Personalakte gehören
auch in Dateien gespeicherte persönliche Daten, soweit
ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Beamtenver-
hältnis besteht.

2

Nicht zu den Personalakten gehören Sachakten, Sam-
melakten und Verwaltungsvorgänge, auch wenn sie per-
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sonenbezogene Daten über die Beamtin/den Beamten
enthalten.

2.1

Sachakten sind Vorgänge, die nicht die dienstlichen Ver-
hältnisse zum maßgeblichen Inhalt haben und nicht Ver-
waltungsvorgänge sind. Sie dienen besonderen, von dem
Dienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken, auch
wenn sie die persönlichen oder dienstlichen Verhältnisse
der Beamtin/des Beamten berühren. Sachakten sind ins-
besondere

– Prüfungsakten,

– Vorgänge über Ausleseverfahren und Eignungsunter-
suchungen, auch wenn der Bewerber bereits Beamter
ist,

– Vorgänge, die im Zusammenhang mit der Personal-
planung, Stellenausschreibung, Stellenbewertung
oder Geschäftsverteilung entstehen,

– Verfahrensakten, z. B. solche, die bei den für die
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach LBG
und Laufbahnvorschriften zuständigen Behörden
entstehen,

– Vorgänge, die der kassentechnischen Regelung die-
nen,

– Vorgänge über noch nicht abgeschlossene Verwal-
tungsermittlungen,

– Sicherheitsakten und

– Kindergeldakten.

Soweit in Sachakten Personaldaten enthalten sind,
richtet sich deren Schutz nach den allgemeinen Vor-
schriften.

2.2

Sammelakten sind Sachakten (VV 2.1), die Vorgänge ent-
halten, die sich auf mehrere Beamtinnen und Beamte
beziehen.

2.3

Aus den Sach- und den Sammelakten sind unter den
Voraussetzungen der VV 1.1 Auszüge, Abschriften oder
Ablichtungen zur Personalakte zu nehmen. Müssen Un-
terlagen zur Personalakte genommen werden, die auch
andere Beamtinnen und Beamte betreffen, so sind deren
personenbezogene Daten unkenntlich zu machen.

3

Führung der Personalakten

3.1

Teilakten sind eigenständige Vorgänge. Sie können bei
Bedarf angelegt werden für Unterlagen, die nicht in der
Grundakte enthalten sind. Für Vorgänge, die nach einem
bestimmten Zeitraum wieder aus den Personalakten zu
entfernen und zu vernichten sind, sind regelmäßig Teil-
akten anzulegen. Teilakten sind neben den Beihilfeakten
u.a. die Besoldungs- und Versorgungsakten.

Nebenakten sind Zweitakten. Sie dürfen nicht von Be-
hördenteilen geführt werden. Sie sind aufzulösen und zu
vernichten, wenn die Notwendigkeit für ihre Führung
nicht mehr besteht.

Über Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte kann eine Perso-
nalakte geführt werden, wenn dafür wegen der Art und
Dauer der Tätigkeit ein Bedürfnis besteht.

3.2

Die Führung von Sonderakten oder Sonderdateien, von
geheimen oder doppelten Personalakten sowie die
Sammlung von Durchschriften sind unzulässig. Perso-
nalakten dürfen nicht mit geheimen Kennzeichen verse-
hen werden. Keine Beamtin/kein Beamter darf die eige-
ne Personalakte selbst führen.

3.3

Soweit Gesundheitszeugnisse, Untersuchungsergebnisse,
ärztliche Gutachten sowie Auszüge aus der Krankenge-
schichte oder ärztliche Äußerungen von ähnlicher Be-

deutung zur Personalakte genommen werden dürfen, er-
folgt die Aufbewahrung in einem mit dem Hinweis auf
den Inhalt versehenen verschlossenen Umschlag. Jede
Einsichtnahme ist auf dem Umschlag mit Grund, Na-
menszeichen und Datum zu vermerken.

3.4

Personalakten oder Teile von ihnen sind in verschlosse-
nem Umschlag mit der Aufschrift „Personalakten – ver-
traulich“ zu versenden. Bei Versendung durch die Post
sind sie als Paket gegen Empfangsbestätigung aufzuge-
ben.

3.5

Die für die Führung der Personalakten der Beamtinnen
und Beamten zuständigen Behörden bestimmt die obers-
te Dienstbehörde. Die äußere Form und die Gliederung
der Personalakten bestimmt sich nach den dafür gelten-
den besonderen Richtlinien.

3.6

Personalakten sind in Aktenschränken oder in Räu-
men aufzubewahren, die sicher verschlossen werden
können.

3.7

Die mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten
beauftragten Beschäftigten sind bei der Beauftragung
über die einschlägigen Vorschriften des Beamten-, 
Tarif-, Straf- und Datenschutzrechts sowie über die
Pflicht zur Verschwiegenheit zu belehren.

VV zu § 102 b

1

Beschwerden und Gegenvorstellungen gegen eine
dienstliche Entscheidung der Beamtin/des Beamten
sind zu den sie betreffenden Verwaltungsvorgängen zu
nehmen.

2

Beschwerden und Gegenvorstellungen, die sich außer ge-
gen die Entscheidung in der Sache auch gegen das im
Zusammenhang mit der Bearbeitung gezeigte persönli-
che Verhalten der Beamtin/des Beamten richten, sind
ebenfalls zu den Verwaltungsvorgängen zu nehmen. Er-
weist sich die Beschwerde oder die Gegenvorstellung ge-
gen das persönliche Verhalten der Beamtin/des Beamten
als ganz oder teilweise begründet, so ist entweder eine
Abschrift der Beschwerde oder Gegenvorstellung zu den
Personalakten zu nehmen oder in den Personalakten auf
den Verwaltungsvorgang hinzuweisen; in beiden Fällen
ist den Personalakten eine Abschrift der die Angelegen-
heit abschließenden Verfügung beizufügen.

3

Vorgänge über Beschwerden, die sich ausschließlich ge-
gen das persönliche Verhalten der Beamtin/des Beamten
im Dienst richten, sind zu den Personalakten zu nehmen,
wenn sich die Beschwerde als ganz oder teilweise be-
gründet erweist oder strafrechtlich oder disziplinar-
rechtliche Ermittlungen eingeleitet worden sind. An-
dernfalls sind sie im Verwaltungsvorgang abzuheften.
Auf Antrag der Beamtin/des Beamten können Vorgänge
über unbegründete Beschwerden zu den Personalakten
genommen werden.

4

Ergeben sich Zweifel an der Begründetheit oder Richtig-
keit der Beschwerden, Behauptungen oder Bewertungen
und lassen sich diese nicht ausräumen, ist von einer Auf-
nahme in die Personalakte abzusehen.

5

Anzeigen über das außerdienstliche Verhalten der Beam-
tin/des Beamten, die Anlass zu disziplinarrechtlichen
oder strafrechtlichen Ermittlungen geben, sind mit der
abschließenden Entscheidung zu den Personalakten zu
nehmen. Andernfalls sind sie im Verwaltungsvorgang
abzuheften. VV 3 Satz 3 gilt entsprechend.
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6

Anonyme Eingaben sind zu vernichten, sofern sie keinen
Anlass geben, Ermittlungen einzuleiten.

7

Sollen Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher
Art, die ungünstig sind oder nachteilig werden können,
weil sie allein oder in Verbindung mit anderen Informa-
tionen sofort oder später negative rechtliche oder tat-
sächliche Folgen hervorrufen können, zur Personalakte
genommen werden, ist die Beamtin/der Beamte schrift-
lich zu unterrichten.

VV zu § 102 c

1

Die Häufigkeit der Einsichtnahme in die Personalakte
ist nur unter dem Aspekt des Missbrauchs beschränk-
bar. Eine Dokumentation der Einsichtnahme ist unzu-
lässig.

2

Die Personalakten sind in Gegenwart einer/eines mit der
Bearbeitung von Personalangelegenheiten beauftragten
Bediensteten einzusehen. Werden die Personalakten bei
einer anderen als der Beschäftigungsbehörde geführt, so
soll die Möglichkeit gegeben werden, die Personalakten
bei der Beschäftigungsbehörde oder einer anderen geeig-
neten Behörde einzusehen.

3

Bestehen gegen eine Einsicht in ärztliche Gutachten und
Zeugnisse Bedenken, so ist eine Ärztin/ein Arzt zu betei-
ligen; ggf. ist das Gutachten oder Zeugnis von einer Ärz-
tin/einem Arzt zu erläutern.

4

Hinterbliebene oder Bevollmächtigte, die keiner gesetz-
lichen Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegen, sind auf
die Vertraulichkeit der Personalakten und ausdrücklich
darauf hinzuweisen, dass sie von der erlangten Kenntnis
nur in dem zur Einsicht oder Auskunft berechtigenden
Umfang Gebrauch machen dürfen.

VV zu § 102 d

1

Die Vorschrift erfasst nicht den Datenfluss zwischen
Grund- und Teilakte oder Grund- und Nebenakte. Sie
regelt die Vorlage von Personalakten an alle anderen
Personen und Stellen als die nach § 102 Abs. 3 Zugangs-
berechtigten.

2

Für die Dauer einer Abordnung können die Personal-
akten der Behörde überlassen werden, die die Personal-
akten für die Beschäftigungsbehörde führt. Bei Ver-
setzung innerhalb der Landesverwaltung sind die Perso-
nalakten an die für die Führung der Personalakten
zuständige neue Behörde abzugeben. An einen neuen
Dienstherrn sollen die Personalakten auf Antrag abgege-
ben werden, wenn Belange des bisherigen Dienstherrn
nicht entgegenstehen. Bei Übergabe der Personalakten
ist der Entwurf des Übersendungsschreibens als Sach-
vorgang abzuheften.

3

Soweit dem Landesamt für Besoldung und Versorgung
durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit für Besol-
dungs- und Versorgungsfälle übertragen worden ist, sind
dieser Behörde die entsprechenden Personalaktendaten
zur Verfügung zu stellen.

4

Die Vorlage von Personalakten an Gerichte und
Staatsanwaltschaften richtet sich nach den einschlägi-
gen Vorschriften der Verfahrensgesetze und Prozess-
ordnungen.

5

Die Einsichtnahme in Personalakten durch den Petiti-
onsausschuss, den Landespersonalausschuss und den
Personalrat richtet sich nach den dafür geltenden beson-
deren Vorschriften.

6

Werden Auskünfte an Dritte erteilt, hat die schriftliche
Mitteilung an die Beamtin/den Beamten über Inhalt und
Empfänger zeitgleich zu erfolgen.

VV zu § 102 e

1

Vorgänge, die in Personalakten abzuheften sind, dürfen,
soweit in der Tilgungsverordnung oder in VV 2 nicht an-
deres bestimmt ist oder eine Pflicht zur Löschung oder
Entfernung nicht besteht, nicht wieder entfernt oder
durch Streichen, Überkleben, Radieren oder in anderer
Weise unkenntlich gemacht werden.

2

Vorgänge, die nicht zu den Personalakten gehören, sind
zu entfernen; die Entfernung ist aktenkundig zu machen.
Schriftstücke, deren Verbleib im Original in den Perso-
nalakten nicht erforderlich ist, können auf Anforderung
der Beamtin/des Beamten entnommen und diesem zu-
rückgegeben werden; an die Stelle des entnommenen
Schriftstücks ist eine beglaubigte Abschrift oder Ablich-
tung zu den Personalakten zu nehmen.

3

Hinweise in der Personalakte, die auf den Inhalt der ent-
fernten Unterlagen schließen lassen, sind zu löschen. So-
weit die Vorgänge nicht zu löschen sind, sind sie zu den
Sachakten zu nehmen.

4

Auf Fehler oder Entstellungen in Schriftstücken der
Personalakten ist erforderlichenfalls in einem Vermerk
hinzuweisen. Änderungen in dem betreffenden Schrift-
stück sind unzulässig.

VV zu § 102 f

1

Verarbeitung und Nutzung im Sinne von § 102 f Abs. 1
Satz 1 ist die Speicherung, Veränderung, Übermittlung,
Weitergabe, Sperrung und Löschung sowie jede andere
Verarbeitungsform der von § 102 Abs. 1 Satz 2 erfassten
personenbezogenen Daten in Dateien.

2

Eine Rechtsverordnung ist für den automatisierten Ab-
ruf und für automatisierte regelmäßige Datenübermitt-
lungen (§ 9 Abs. 8 DSG) zwischen Behörden erforderlich,
jedoch nur, soweit nicht der Datenfluss zwischen Haupt-
akte und Teil- oder Nebenakten betroffen ist.

3

Als Mitteilung der Art der Daten bei erstmaliger Spei-
cherung ist die generelle Beschreibung der gespeicherten
Informationen (z. B. Name, Vorname, Personalnummer
u. ä.) ausreichend.

4

Wesentliche Änderung ist die Erweiterung oder Verrin-
gerung des Umfangs oder der Ausprägung der gespei-
cherten Daten.

5

Personalverwaltungsverfahren sind in Bezug auf den ge-
speicherten Datenumfang, mögliche Verknüpfungen so-
wie den Funktionsumfang verbindlich und abschließend
zu dokumentieren und freizugeben. Die Systeme sind so
auszulegen, dass unerlaubte Weiterverarbeitung über
den freigegebenen Umfang hinaus und unerlaubter Da-
tenimport/-export verhindert werden. Bei Betrieb der
Personalverwaltungssysteme im Netz ist durch zusätzli-
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che Sicherungsmaßnahmen (Abschottung) zu gewähr-
leisten, dass unerlaubte Ausspähungen nicht erfolgen
können. Bei zentraler Speicherung der Personalaktenda-
ten auf Servern sind Maßnahmen zur Funktionsbe-
schränkung der Systemadministration vorzusehen. Da-
tenübermittlungen sind nur verschlüsselt oder mit
gleichwertigen Sicherheitsmaßnahmen zulässig.

Archivierte Datenträger mit Personalaktendaten sind zu
sichern.

VV zu § 110

Wegen des Antragsverfahrens in Personalangelegenhei-
ten, in denen der Landespersonalausschuss mitzuwirken
oder zu entscheiden hat, wird auf die Geschäftsordnung
des Landespersonalausschusses (SMBl. NRW. 2304) und
die dieser anliegenden Verfahrensordnung hingewiesen.

VV zu § 180

Auf die Vorschriften im Kapitel II des BRRG über Kla-
gen aus dem Beamtenverhältnis wird hingewiesen.

VV zu § 185

1

Bei Polizeivollzugsbeamtinnen/Polizeivollzugsbeamten
kann das Zeugnis über die gesundheitliche Eignung oder
die Dienstfähigkeit von einer Polizeiärztin/einem Poli-
zeiarzt ausgestellt werden.

2

Die Polizeivollzugsbeamtin/der Polizeivollzugsbeamte
ist beim Fernbleiben vom Dienst wegen Krankheit (VV 1
zu § 79) verpflichtet, sich auf Anordnung seiner/seines
Dienstvorgesetzten von einer Polizeiärztin/einem Poli-
zeiarzt untersuchen zu lassen.

VV zu § 194

1

Die Frist von 2 Jahren (§ 194 Abs. 1) rechnet von dem
Zeitpunkt an, seit dem nach den Feststellungen der
Amtsärztin/des Amtsarztes oder der beamteten Polizei-
ärztin/des beamteten Polizeiarztes nicht mehr zu erwar-
ten ist, dass die Beamtin/der Beamte ihre/seine volle
Verwendungsfähigkeit wiedererlangt.

2

Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte,
die nicht mehr voll polizeidienstfähig sind, können allein
im Rahmen der eingeschränkten Polizeidienstfähigkeit
weiter verwendet werden; § 46 findet keine Anwendung.

II.

Diese Verwaltungsverordnung tritt am 1. April 2005 in
Kraft; sie tritt am 31. 12. 2010 außer Kraft. Gleichzeitig
tritt die Verwaltungsverordnung zur Ausführung des
Landesbeamtengesetzes vom 4. Januar 1966 (SMBl.
NRW. 2030) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2005 S. 416

2123

Änderung der Weiterbildungsordnung 
der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 

vom 26. November 2004

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer West-
falen-Lippe hat in ihrer Sitzung vom 26. 11. 2004 gem.
§ 42 Abs. 1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV.
NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. De-

zember 2002 (GV. NRW. S. 641), nachstehende Änderung
der Weiterbildungsordnung beschlossen.

Artikel I

Die Weiterbildungsordnung der Zahnärztekammer West-
falen-Lippe vom 16. Mai 1998 (MBl. NRW. 1999, S. 361),
zuletzt geändert am 29. 11. 2003 (MBl. NRW. 2004,
S. 289) wird wie folgt geändert:

§ 16 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Wörter
„einmalig und“ eingefügt.

2. Satz 3 wird ersatzlos gestrichen.

Artikel II

Die Änderungen treten am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen in Kraft.

Genehmigt.

Düsseldorf, den 27. Januar 2005

Ministerium für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie

des Landes Nordrhein-Westfalen 
– III 7 – 0810.77 –

Im Auftrag

G o d r y

Ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen.

Münster, den 9. Februar 2005

Dr. Walter  D i e c k h o f f

Präsident der Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe

– MBl. NRW. 2005 S. 430

239

Richtlinien 
über die Gewährung 

von Zuwendungen für Schulgärten 
(Schulgartenförderrichtlinie)

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

– II – 5 – 2308.3.1 – v. 25. 1. 2005

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft v. 3. 3. 2002 (SMBl. NRW. 239) wird
wie folgt geändert:

In Nr. 8.1 wird die Angabe „31. 12. 2004“ ersetzt durch
die Angabe „31. 12. 2005“.

Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2005 in Kraft.

– MBl. NRW. 2005 S. 430
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922

Lautsprecher- und Plakatwerbung 
aus Anlass von Wahlen, Volksinitiativen, 

Volksbegehren und Volksentscheiden 
in Nordrhein-Westfalen

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Verkehr, 
Energie und Landesplanung 

– III B 2 – 22-33 – u. d. Innenministeriums 
– 11/20 – 10.10 – v. 4. 3. 2005

Der Gem. RdErl. d. Ministeriums für Verkehr, Energie
und Landesplanung – III B 2 – 22 – 33 – u. d. Innenminis-
teriums – 11/20 – 10.10 – v. 8. 8. 2003 (SMBl. NRW. 922)
wird wie folgt geändert:

1

In der Überschrift wird das Wort „Volksinitiativen“ so-
wie das diesem Wort folgende Komma gestrichen.

2

Nummer 1.2 erhält folgende Fassung: „zur Vorbereitung
oder Durchführung von Volksbegehren oder Volksent-
scheiden nach Art. 68 der Landesverfassung und nach
dem Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative,
Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2004
(GV. NRW. S. 542/SGV. NRW. 1111) die unter den Nrn. 2
und 3 aufgeführten Ausnahmen genehmigt. Die Ausnah-
men gelten in den Fällen der Nr. 1.2 auch für Vereinigun-
gen, die aus Anlass eines Volksbegehrens oder eines
Volksentscheides tätig werden.“

3

Nummer 2.2.1 wird gestrichen.

4

Nummer 2.2.2 wird 2.2.1.

5

Nummer 2.2.3 wird 2.2.2 und erhält die folgende Fas-
sung: 

„bei einem Volksentscheid vom Tage der Veröffentli-
chung des Abstimmungstages bis zum Tage vor dem Ab-
stimmungstag, nicht jedoch am Abstimmungstag (§ 25
VIVBVEG) selbst, unter Beachtung folgender Neben-
bestimmungen durchgeführt werden:

– Die Lautsprecherwerbung darf nicht zur Gefährdung
des Straßenverkehrs führen; sie muss insbesondere
auf verkehrsreichen Straßen (z. B. Ortsdurchfahrten
im Zuge der Bundesstraßen) sowie an Verkehrskno-
tenpunkten unterbleiben. Sie ist ferner unzulässig in
der Zeit von 22.00 bis 7.00 Uhr und in Wohngebieten
darüber hinaus auch während der Zeit von 13.00 bis
15.00 Uhr.

– Zur Verringerung der Lärmbelästigung sind Musik-
stücke zwischen den einzelnen Durchsagen so kurz
wie möglich zu halten.“

– MBl. NRW. 2005 S. 431

II.

Ministerpräsident

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik Ungarn, Essen

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 2. 3. 2005 
– IV.4 03.55 – 1/04 –

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der honorar-
konsularischen Vertretung der Republik Ungarn in
Essen ernannten Herrn Hubert Schulte-Kemper am
28. Februar 2005 das Exequatur als Honorarkonsul er-
teilt.

Der Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-West-
falen.

Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung
lautet:

45127 Essen, Gildehofstraße 1 
(Hypothekenbank in Essen AG)

Tel.: 02 01 – 81 35 300
Fax: 02 01 – 22 92 96

Sprechzeit: mo. 11.00 – 13.00 Uhr 
und di. 14.00 – 16.00 Uhr

– MBl. NRW. 2005 S. 431

Berufskonsularische Vertretung 
von Japan, Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 3. 3. 2005 
– IV.4 02.10 – 2/05 –

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung von Japan in Düsseldorf ernann-
ten Herrn Toshio Kunikata am 3. März 2005 das Exe-
quatur als Generalkonsul erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-West-
falen.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Dr. Takahiro
Shinyo, am 13. März 2002 erteilte Exequatur ist er-
loschen.

– MBl. NRW. 2005 S. 431

Landeswahlleiterin

Landtagswahl 2000; 
Feststellung von Nachfolgern aus der 

Landesreserveliste

Bek. d. Landeswahlleiterin v. 9. 3. 2005 
– 12 – 35.09.13 –

Die Landtagsabgeordnete Ilse Brusis hat ihr Mandat am
3. März 2005 niedergelegt.

Als Nachfolgerin ist mit Wirkung vom 9. März 2005

Frau Elisabeth Koschorreck
Max-Planck-Straße 3
52353 Düren 

aus der Landesreserveliste der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands (SPD) Mitglied des Landtags.

Bezug: Bek. d. Landeswahlleiters v. 4. 4. 2000 (MBl.
NRW. S. 312) und v. 6. 6. 2000 (MBl. NRW. S. 656)

– MBl. NRW. 2005 S. 431
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe

12. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe; 
Feststellung eines Nachfolgers

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 28. 2. 2005

Das Mitglied der 12. Landschaftsversammlung West-
falen-Lippe Helga Bennink hat ihr Mandat mit Ablauf
des 18. Februar 2005 niedergelegt. Das gewählte Ersatz-
mitglied Claudia Scholz hat auf die Annahme des Man-
dates verzichtet. 

Als Nachfolger ist mit Wirkung vom 28. Februar 2005 

Herr Axel Boldt, Grüne
Am Sohlbach 16
57078 Siegen

aus der Reserveliste der Partei Bündnis 90/Die Grünen
Mitglied der 12. Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe.

Bezug: Bek. des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
vom 22. November 2004 (MBl. NRW. S. 1148)

Münster, den 28. Februar 2005

Der Direktor des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe 

S c h ä f e r

– MBl. NRW. 2005 S. 432


